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RS OGH 1982/7/14 6Ob626/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1982

Norm

ZPO §503 A

Rechtssatz

Mit einem Vorbringen über die beschränkte Kontaktmöglichkeit eines Strafgefangenen mit seinem ihn im Zivilprozeß

vertretenden Rechtsanwalt wird kein wesentlicher Mangel des Berufungsverfahrens dargetan, zumal wenn nicht

ausgeführt wurde, welches erhebliche Vorbringen der Rechtsmittelwerber bei uneingeschränkt möglicher Information

und Beratung erstattet haben würde.
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